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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Kraftfahr-
zeug mit einem auf dem Fahrzeugdach angeordne-
ten Informationsschild und einer auf dem Fahrzeug-
dach angeordneten Signalanlage. Die Erfindung be-
zieht sich insbesondere auf Kraftfahrzeuge von be-
vorrechtigten Wegebenutzern, wie Polizei-, Feuer-
wehr- oder Rettungsfahrzeuge.

[0002] Die Signalanlage solcher Fahrzeuge besteht 
aus einem langgestreckten Gehäuse, in dessen In-
neren mindestens ein optischer und/oder akustischer 
Signalgeber (Kennleuchten und/oder Lautsprecher) 
angeordnet ist. Darüber hinaus kann auch noch ein 
Signalgeber zur Anzeige von Anhalte- oder Informa-
tionssignalen (z.B. „STOP POLIZEI" oder „BITTE 
FOLGEN") integriert sein, bei dem die Signale z.B. 
über LEDs angezeigt werden.

[0003] Zur Anzeige von Informationen wie „STAU"
oder „UNFALL" werden zusätzlich relativ großflächi-
ge und weithin sichtbare Informationsschilder (auch 
Informationsgeber genannt) eingesetzt, die ebenfalls 
auf dem Kraftfahrzeugdach angeordnet sind. Derarti-
ge Informationsschilder werden nur bei Bedarf aufge-
stellt und dienen zur Anzeige von Informationen ohne 
Weisungscharakter.

Stand der Technik

[0004] Aus dem deutschen Gebrauchsmuster DE 
87 11 434 ist ein Kraftfahrzeug mit einem derartigen 
auf dem Fahrzeugdach angeordneten Informations-
schild bekannt. Zum Aufstellen des Informations-
schildes wird dieses in eine nutförmige Halterung, die 
auf dem Kraftfahrzeugdach oder auf der Signalanla-
ge angeordnet sein kann, eingesetzt und dann zu-
sätzlich über Spannbänder befestigt. Auf diese Wei-
se wird eine kostengünstige lösbare Montage des In-
formationsschildes ermöglicht, die außerdem eine 
zuverlässige Befestigung des Schildes auch bei den 
großen Windlasten, denen das Schild während der 
Fahrt ausgesetzt sein kann, gewährleistet.

[0005] Diese Art des Aufstellens und der Montage 
des Informationsschildes hat jedoch den Nachteil, 
dass der Fahrer des Kraftfahrzeuges zum Aufstellen 
und zur Demontage des Informationsschildes sein 
Fahrzeug verlassen und sich in einer Gefahrenzone 
(Stauende, Unfallort) auf die Straße begeben muss. 
Damit begibt der Fahrer sich beim Aufstellen und De-
montieren des Informationsschildes unter Umstän-
den in eine erhebliche Gefahr.

[0006] Aus der DE 83 29 291 U1 ist eine Signalan-
lage mit optischen und akustischen Signalgebern be-
kannt, die bereits ein fest installiertes, schwenkbares 
Informationsschild aufweist. Dabei wird das Informa-
tionsschild bei Benutzung über eine Gasdruckfeder 

in senkrechter Stellung gehalten. Auch hier besteht 
das Problem, daß der Fahrer des Kraftfahrzeuges 
zum Aufstellen und zum Einklappen des Informati-
onsschildes sein Fahrzeug verlassen muß. Darüber 
hinaus ist der gesamte Aufbau der Signalanlage ge-
mäß DE 83 29 291 U1 nicht kompakt, da das 
schwenkbare Informationsschild hinter den optischen 
und akustischen Signalgebern angeordnet ist, wo-
durch die Fläche des die Signalanlage und das 
schwenkbare Informationsschild tragenden Grund-
körpers relativ groß wird. Außerdem wird die Sicht 
auf das hochgeschwenkte Informationsschild einer-
seits teilweise von den optischen und akustischen Si-
gnalgebern verdeckt, während andererseits das 
hochgeschwenkte Informationsschild die Sicht auf 
die optischen Signalgeber teilweise verdeckt.

[0007] Zur Vermeidung des Sicherheitsrisikos beim 
Aussteigen des Fahrers werden beispielsweise von 
der Firma Microtec zusätzlich zur Signalanlage Dach-
ausbauten angeboten, bei denen das Informations-
schild an einer motorisch schwenkbaren Stahlrohr-
konstruktion befestigt ist. Im Bedarfsfall wird dann 
über einen im Fahrzeuginneren angeordneten Schal-
ter ein Antriebsmotor zum Verschwenken der Stahl-
rohrkonstruktion eingeschaltet, so dass das Informa-
tionsschild zur Sichtbarmachung hochgeschwenkt 
wird. Bei Nichtgebrauch wird das Informationsschild 
motorisch auf das Fahrzeugdach heruntergeklappt. 
Eine derartige Dachaufbaukonstruktion hat jedoch ei-
nige Nachteile. Zum einen ist sie relativ aufwendig 
und dementsprechend teuer. Darüber hinaus erzeugt 
diese Dachausbaukonstruktion auch dann, wenn das 
Informationsschild heruntergeklappt ist, d.h. bei nor-
malen Fahrten, noch einen erheblichen Luftwider-
stand. Außerdem ist so ein Dachaufbau sehr schwer 
und erhöht in unverwünschter Weise das Gesamtge-
wicht des Fahrzeuges. Ein weiterer schwerwiegen-
der Nachteil dieser Dachausbaukonstruktion ist, dass 
sie eine zusätzliche Gefährdung im Falle eines Un-
falls darstellt, da sich die relativ massive und steife 
Stahlkonstruktion bei einem Fahrzeugüberschlag in 
das Fahrzeugdach hineindrücken würde. Ferner ist 
die Anbringung einer solchen Dachausbaukonstrukti-
on auf dem Fahrzeugdach sehr aufwendig.

[0008] Aus der DE 36 31 578 C1 ist ein Fahrzeug 
mit einem motorisch schwenkbaren Informations-
schild bekannt, wobei die Schwenkachse im Fahr-
zeugdach angeordnet ist, so daß das Informations-
schild im eingeklappten (eingeschwenkten) Zustand 
zumindest nahezu bündig im Fahrzeugdach versenkt 
wird. In diesem Fall wäre ein Aussteigen des Fahrers 
zum Aufstellen und Einklappen des Informations-
schildes nicht mehr notwendig, da dies motorisch, 
z.B. über einen elektrisch gesteuerten Antrieb erfol-
gen kann. Zur Ausrüstung eines solchen Fahrzeuges 
mit einem Signalgeber der vorstehend genannten Art 
müsste dieser als separater Dachaufbau zusätzlich 
neben dem Schwenkbereich des Informationsschil-
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des auf dem Fahrzeugdach montiert werden. Dies ist 
jedoch sehr aufwendig. Außerdem käme es auch in 
einer solchen Kombination zu einer gegenseitigen 
Sichtbehinderung von hochgeschwenktem Informati-
onsschild und Signalanlage.

Aufgabenstellung

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Kraft-
fahrzeug mit einem auf dem Dach angeordneten In-
formationsschild und einer Signalanlage zu schaffen, 
bei dem das Informationsschild im Bedarfsfall zur 
Sichtbarmachung der Information in einfacher und si-
cherer Weise motorisch aufstellbar ist, wobei die vor-
stehend genannten Nachteile vermieden werden sol-
len.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß ge-
löst, indem das Informationsschild über eine an der 
Signalanlage angeordnete motorische Antriebsein-
heit von einer im wesentlichen waagerechten und 
den oberen Bereich des Signalanlagen-Gehäuses 
abdeckenden Stellung in eine demgegenüber ge-
neigte Stellung bewegbar ist, in der die Information 
auf dem Schild sichtbar ist. Dabei verläuft die 
Schwenkachse des Informationsschildes parallel zur 
Längserstreckung des Signalanlagen-Gehäuses und 
benachbart zu einer oberen Längskante des Signal-
anlagen-Gehäuses. Damit schließt das Informations-
schild quasi als Deckel das Gehäuse der Signalanla-
ge ab, wobei in dem Gehäuse der mindestens eine 
optische und/oder akustische Signalgeber angeord-
net ist. Hieraus ergeben sich einige Vorteile. Da das 
Informationsschild gleichzeitig auch zur Abdeckung 
der Signalanlage dient, ist die erfindungsgemäße Lö-
sung im Vergleich zu einem separaten Dachaufbau 
kostengünstiger. Darüber hinaus ist der Luftwider-
stand des Fahrzeuges im unbenutzten Zustand des 
Informationsschildes lediglich genauso groß wie bei 
einem Fahrzeug, das nur eine Signalanlage aufweist, 
während bei einem Fahrzeug, das einen aufwendi-
gen Dachaufbau für das motorisch verschwenkbare 
Informationsschild aufweist, der Dachaufbau neben 
der Signalanlage einen erheblichen zusätzlichen 
Luftwiderstand bewirkt.

[0011] Dadurch, dass das Informationsschild in die 
Signalanlage integriert ist, ist das Gefährdungspoten-
tial bei einem Fahrzeugüberschlag gegenüber einer 
Dachaufbaukonstruktion aus Stahl wesentlich gerin-
ger. Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, dass be-
reits mit der Montage der Signalanlage auch das mo-
torisch verschwenkbare Informationsschild auf dem 
Fahrzeugdach montiert wird. Die Montage eines zu-
sätzlichen Dachaufbaus entfällt.

[0012] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen er-
geben sich aus den Unteransprüchen.

Ausführungsbeispiel

[0013] Anhand der beigefügten Zeichnungen soll 
die Erfindung nachfolgend näher erläutert werden. 
Es zeigt:

[0014] Fig. 1 eine Seitenansicht einer Signalanlage 
mit hochgeschwenktem Informationsschild,

[0015] Fig. 2 eine Draufsicht auf die Signalanlage 
mit integriertem Informationsschild, wobei sich das 
Informationsschild im heruntergeschwenkten Zu-
stand befindet,

[0016] Fig. 3 einen Schnitt durch die Signalanlage 
mit hochgeschwenktem Informationsschild,

[0017] Fig. 4 einen Schnitt durch die Signalanlage 
(wie in Fig. 3). jedoch mit heruntergeschwenktem In-
formationsschild,

[0018] Fig. 5 einen Schnitt durch die Antriebseinheit 
und den damit verbundenen Schwenkblock zum Ver-
schwenken des Informationsschildes,

[0019] Fig. 6 eine Sicht („A") auf die Antriebseinheit 
aus Fig. 5 gemäß Richtung „A",

[0020] Fig. 7 einen Schnitt durch die Signalanlage 
mit hochgeschwenktem ersten und zweiten Informa-
tionsschild,

[0021] Fig. 8 einen Schnitt durch die Signalanlage 
wie in Fig. 7, jedoch mit heruntergeschwenktem ers-
ten Informationsschild und darunter liegenden zwei-
ten Informationsschild,

[0022] Fig. 9 ein Blockschaltbild zur Ansteuerung 
der Signalanlage mit integriertem Informationsschild,

[0023] Fig. 10 ein Flussdiagramm zur Verdeutli-
chung der Ablaufsteuerung zum Anzeigen einer In-
formation.

[0024] In Fig. 1 ist eine Ansicht einer erfindungsge-
mäßen Signalanlage (1) mit integriertem Informati-
onsschild (6) gezeigt. In der hier gezeigten Stellung 
ist das Informationsschild (6) zur Sichtbarmachung 
der Information („UNFALL") auf dem Schild um 90°
hochgeschwenkt.

[0025] Bei einem Verschwenken um 90° ist das 
sichtbare Schriftfeld in vertikaler Richtung maximal 
groß.

[0026] Das Gehäuse (2) der Signalanlage (1) wird 
mit seiner Längserstreckung quer zur Fahrtrichtung 
auf dem Fahrzeugdach montiert (nicht dargestellt. 
Zur Darstellung der Komponenten in der Signalanla-
ge (1) ist diese seitlich teilweise geöffnet dargestellt. 
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In der Signalanlage (1) befinden sich Blitzkennleuch-
ten (3) als optische Warnsignalgeber sowie ein Laut-
sprecher (4) als akustischer Warnsignalgeber. Darü-
ber hinaus ist noch ein Signalgeber (4) zur Anzeige 
von Anhaltesignalen (z.B. „STOP POLIZEI") vorhan-
den, bei dem die Signale über LEDs angezeigt wer-
den. Das Signalanlagen-Gehäuse (2) besteht aus ei-
nem langgestreckten Mittelteil, in dem der LED-Sig-
nalgeber und der Lautsprecher angeordnet ist, und 
zwei seitlichen Endstücken, in denen jeweils die Blitz-
kennleuchten untergebracht sind.

[0027] Im dargestellten Ausführungsbeispiel deckt 
das Informationsschild (6), wenn es nicht benutzt 
wird, in seiner im wesentlichen waagerechten Stel-
lung das langgestreckte Mittelteil vom Gehäuse (2) 
der Signalanlage (1) von oben her ab – siehe auch 
Fig. 2.

[0028] Wenn das Informationsschild (6) nicht zum 
Anzeigen von Information benutzt wird, erfüllt es den-
noch im heruntergeschwenkten Zustand die Funktion 
einer konventionellen Abdeckung für das Gehäuse 
der Signalanlage. So wird auch durch das als Abde-
ckung dienende Informationsschild, z.B. bei einem 
unbeaufsichtigt parkenden Fahrzeug, ein unbefugter 
Zugriff zu den im Signalanlagen-Gehäuse befindli-
chen Komponenten verhindert. Aus diesem Grunde 
ist vorzugsweise auch eine Arretiereinheit (nicht dar-
gestellt) vorgesehen, mit der das Informationsschild 
(6) in seiner im wesentlichen waagerechten Endlage, 
wo es das Signalanlagen-Gehäuse (2) abdeckt, ge-
genüber dem Gehäuse arretiert werden kann. Mit 
dieser Arretiereinheit kann außerdem ein uner-
wünschtes Hochschwenken des Informationsschil-
des (6) aufgrund von Schwingungen oder Stößen, die 
beim Fahren über Bodenunebenheiten auftreten kön-
nen, vermieden werden. Die Betätigung der Arretier-
einheit kann manuell oder auch motorisch vom Fahr-
zeuginneren aus erfolgen, vorzugsweise erfolgt die 
Arretierung automatisch beim Herunterklappen des 
Informationsschildes, während die Entarretierung 
motorisch vom Fahrzeuginneren aus erfolgt.

[0029] In einem weiteren nicht dargestellten Aus-
führungsbeispiel ist eine Abdeckplatte oder Abdeck-
folie vorgesehen, die im Signalanlagen-Gehäuse un-
terhalb des heruntergeschwenkten Informationsschil-
des (6), jedoch der oberhalb der im Inneren befindli-
chen Komponenten angeordnet ist. Diese zusätzli-
che Abdeckung hat den Zweck, die Komponenten im 
Inneren des Gehäuses (2) bei hochgeschwenktem 
Informationsschild (6) vor Witterungseinflüssen (Re-
gen, Schnee) sowie vor dem Eindringen von Fremd-
körpern (z.B. Blättern) zu schützen.

[0030] Das Informationsschild (6) kann nur auf einer 
Seite oder auch auf beiden Seiten mit Informationen 
beschriftet sein. Im heruntergeschwenkten Zustand 
des Informationsschildes (6), wo das Informations-

schild (6) quasi eine Abdeckung für das Gehäuse (2) 
der Signalanlage (1) darstellt, kann man von einer In-
nenseite des Informationsschildes (6) und einer Au-
ßenseite sprechen. Im dargestellten Ausführungsbei-
spiel befindet sich die Information („UNFALL") auf der 
Innenseite. In der hochgeschwenkten Stellung des 
Informationsschildes (6) ist die Information für hinter 
dem Fahrzeug befindliche . Verkehrsteilnehmer 
sichtbar. Beim Herunterschwenken des Informations-
schildes (6) verschwindet diese Information. Wie in 
Fig. 2 dargestellt, kann auch auf der Außenseite des 
Schildes (6) eine Information aufgebracht sein, die 
dann im hochgeschwenkten Zustand von vor dem 
Fahrzeug fahrenden Verkehrsteilnehmern, z.B. über 
den Rückspiegel wahrgenommen werden kann. Aus 
diesem Grunde ist diese Information (hier Polizei) 
vorzugsweise in Spiegelschrift angeordnet.

[0031] Um das Informationsschild (6) gegenüber 
dem Gehäuse (2) verschwenken zu können, ist das 
Informationsschild (6) über mindestens ein Schwenk-
gelenk (8) mit dem Gehäuse (2) der Signalanlage (1) 
schwenkbar verbunden. Dies kann in verschiedener 
Weise erfolgen. In der dargestellten Ausführungs-
form ist das Informationsschild (6) über zwei Schar-
niere (8) mit dem Gehäuse (2) der Signalanlage (1) 
schwenkbar verbunden. Das Informationsschild (2) 
kann nun allein schon mittels dieser Scharniere (8) 
manuell gegenüber dem Gehäuse (2) verschwenkt 
werden. Um das Informationsschild (6) nun auch mo-
torisch verschwenken zu können, ist im dargestellten 
Ausführungsbeispiel eine motorische Antriebseinheit 
(9) so am Gehäuse (2) der Signalanlage (1) befestigt, 
dass ihre Antriebswelle (11) parallel zur Längserstre-
ckung des Gehäuses (2) verläuft, wobei das Informa-
tionsschild (6) mit der Antriebswelle (11) verdrehgesi-
chert verbunden ist. Bei Betätigung der Antriebsein-
heit (9) wird das Informationsschild (6) dann über die 
sich drehende Antriebswelle (11) verschwenkt. Dabei 
verläuft die Antriebswelle (11) vorzugsweise zumin-
dest benachbart zu einer oberen Längskante des Si-
gnalanlagen-Gehäuses (2) – im dargestellten Aus-
führungsbeispiel zur in Fahrtrichtung vorderen, obe-
ren Längskante des Gehäuses (2. Die Schwenkach-
se des Informationsschildes (6) verläuft also parallel 
zur Längserstreckung des Signalanlagen-Gehäuses 
(2) und damit senkrecht zur Fahrzeuglängsrichtung.

[0032] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist das 
Informationsschild (6) zweimal gegenüber dem Sig-
nalanlagen-Gehäuse (2) schwenkbar gelagert – ein-
mal über die Scharniere (8) und zum anderen über 
die verdrehgesicherte Verbindung mit der Antriebs-
welle (11), die wiederum über die Antriebseinheit (9) 
am Gehäuse (2) festgelegt ist. Die Antriebseinheit (9) 
ist über eine Befestigungsplatte (10) am Signalanla-
gen-Gehäuse (2) montiert. In einem nicht dargestell-
ten Ausführungsbeispiel ist das Informationsschild 
(6) nur über die verdrehgesicherte Verbindung mit 
der Antriebswelle (11) schwenkbar mit dem Gehäuse 
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(2) der Signalanlage (1) verbunden.

[0033] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist das 
Informationsschild (6) lösbar mit der Antriebswelle 
(11) verdrehgesichert verbunden. Dies hat den Vor-
teil, dass man das hochgeschwenkte Informations-
schild (6) bei einem Ausfall der Antriebseinheit (9) 
nach dem Lösen der Verdrehsicherung manuell her-
unterschwenken kann.

[0034] Aus Fig. 5 geht im Detail hervor, wie das In-
formationsschild (6) mit der Antriebswelle (11) lösbar 
verdrehgesichert verbunden wird. Auf der Antriebs-
welle (11) ist ein Schwenkblock (12) drehbar gela-
gert, an dem das Informationsschild (in Fig. 5 selbst 
nicht dargestellt) über eine Befestigungsplatte (13) 
montiert ist. Der Schwenkblock (12) ist nun seiner-
seits wieder über einen Verriegelungsbolzen (15) mit 
einem Verriegelungsblock (14) lösbar verbindbar, 
wobei der Verriegelungsblock (14) verdrehfest mit 
der Antriebswelle (11) verbunden ist. Die Antriebs-
welle (11) erstreckt sich vollständig durch den 
Schwenkblock (12) und zumindest teilweise in den 
Verriegelungsblock (14) hinein. Das in den Verriege-
lungsblock (14) hineinragende Ende der Antriebswel-
le (11) weist eine Nut auf, in die eine im Verriege-
lungsblock (14) angeordnete Passfeder (16) ver-
schiebbar eingreift, um so den Verriegelungsblock 
(14) verdrehfest mit der Antriebswelle (11) zu verbin-
den. Auf der dem Schwenkblock (12) abgewandten 
Seite weist der Verriegelungsblock (14) eine End-
scheibe (17) auf, die mit der Antriebswelle (11) stirn-
seitig verschraubt ist. Auf dieser Endscheibe (17) 
stützt sich nun eine Druckfeder (18) ab, die sich mit 
ihrem anderen Ende auf einem Vorsprung im Innern 
des Verriegelungsblocks (14) abstützt. Der Verriege-
lungsbolzen (15) ist im Verriegelungsblock (14) fest-
gelegt und ragt aus diesem heraus, wobei er mit dem 
herausragenden Ende in eine Bohrung des 
Schwenkblocks (12) eingreift. Zum Entriegeln wird 
nun der Verriegelungsblock (14) gegen die Kraft der 
Druckfeder (18) entlang der Antriebswelle (11) vom 
Schwenkblock (12) weggezogen und zwar solange 
bis der Verriegelungsbolzen (15) und der Schwenk-
block (12) außer Eingriff gebracht sind. Nun kann der 
Schwenkblock (12) und damit das Informationsschild 
(6) gegenüber der Antriebswelle (11) manuell ver-
schwenkt werden. Der außer Eingriff gebrachte Ver-
riegelungsbolzen (15) drückt dabei schleifend gegen 
die Stirnseite des Schwenkblocks (12). Sobald der 
Verriegelungsbolzen (15) und die Bohrung im 
Schwenkblock (12) durch Drehung wieder fluchtend 
zueinander angeordnet werden, schnappt der Verrie-
gelungsbolzen (15) über die Kraft der Druckfeder (18) 
automatisch ein. Um das Entriegeln zu Vereinfachen, 
weist der Verriegelungsblock (14) vorzugsweise Griff-
mulden oder eine Riffelung auf, die die Griffigkeit er-
höhen.

[0035] Im dargestellten Ausführungsbeispiel be-

steht die Antriebswelle (11) aus zwei Teilen (11A, 
11B), die über ein Schwingungsdämpfungselement 
(19) miteinander verbunden sind. Der erste Teil (11A) 
der Antriebswelle (11) ragt als Achsstummel aus der 
Antriebseinheit (9) heraus. Auf dem zweiten Teil 
(11B) der Antriebswelle (11), der bis in den Verriege-
lungsblock (14) hineinragt und dort mit diesem ver-
drehgesichert verbunden ist, ist außerdem der 
Schwenkblock (12) drehbar gelagert. Mit der Zwi-
schenschaltung eines Dämpfungselements (19) wird 
in vorteilhafter Weise vermieden, dass Schwingun-
gen des Informationsschildes (6), die unter der Wind-
last auftreten können, auf die Antriebswelle (11A) zur 
Antriebseinheit (9) hin übertragen werden.

[0036] Fig. 6 zeigt die Befestigungsplatte (10), mit 
der die Antriebseinheit (9) am Signalanlagen-Gehäu-
se (2) montiert wird, und die Befestigungsplatte (13), 
mit der das Informationsschild (6) an dem Schwenk-
block (12) befestigt wird, in einer zur Fig. 5 senkrech-
ten Ansicht.

[0037] In vorteilhafter Weise ist die Signalanlage mit 
schwenkbar integriertem Informationsschild mit Sen-
sorik (nicht dargestellt) ausgestattet. Die Auswertung 
der Sensorsignale erfolgt in Verbindung mit einem in 
Fig. 9 gezeigten Steuergerät. Dabei ist ein erster 
Sensor vorgesehen, der feststellt, ob das Informati-
onsschild sich in seiner hochgeschwenkten Endlage 
befindet. Ein zweiter Sensor stellt fest, ob das Infor-
mationsschild sich in seiner im wesentlichen waage-
rechten Endlage befindet. Darüber hinaus ist ein drit-
ter Sensor vorgesehen, der feststellt, ob das Informa-
tionsschild und die Antriebswelle verdrehgesichert 
miteinander verbunden sind. Die Art der in Frage 
kommenden Sensoren sowie deren Anordnung ist 
dem Fachmann bekannt.

[0038] Sobald der erste Sensor signalisiert, dass 
das Informationsschild sich in seiner hochge-
schwenkten Endlage befindet, wird vom Steuergerät 
die Antriebseinheit ausgeschaltet. Das gleiche pas-
siert, wenn der zweite Sensor meldet, dass das Infor-
mationsschild seine waagerechte Endlage erreicht 
hat. Wenn der dritte Sensor anzeigt, dass das Infor-
mationsschild bzw. der Schwenkblock und die An-
triebswelle nicht mehr verdrehgesichert miteinander 
verbunden sind, wird vom Steuergerät die Ansteue-
rung der Antriebseinheit blockiert. Das Steuergerät 
kann sich im Fahrzeug befinden oder aber auch in 
der Signalanlage. Es ist auch vorgesehen, ein Steu-
ergerät im Fahrzeug zu haben, das direkt mit der Be-
dieneinheit verbunden ist, und ein Steuergerät in der 
Signalanlage, wobei die beiden Steuergeräte mitein-
ander verbunden sind. Dabei übernimmt das Steuer-
gerät in der Signalanlage als prozessorgesteuerte 
Zentraleinheit die Ansteuerung der verschiedenen 
Komponenten in der Signalanlage.

[0039] In Fig. 3 ist die Signalanlage mit senkrecht 
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hochgeschwenktem Informationsschild (6) gezeigt. 
Fig. 4 zeigt die geschlossene Signalanlage mit her-
untergeschwenktem Informationsschild (6). Dabei 
kann das die Information tragende Schild direkt einen 
schwenkbaren Deckel der Signalanlage ausbilden 
oder an dem schwenkbaren Deckel montiert sein. Im 
dargestellten Fall weist der erfindungsgemäß ver-
schwenkbare Deckel (20) Versteifungsrippen (21) 
auf, auf denen das beschriftete Schild (6) montiert ist. 
Aus Gründen der Gewichtsreduzierung ist das Infor-
mationsschild (6) vorzugsweise aus Kunststoff her-
gestellt. Die eigentliche Information ist auf dem Infor-
mationsschild (6) als Träger vorzugsweise in Form ei-
ner Folie aufgeklebt.

[0040] Die Fig. 7 und 8 zeigen eine Signalanlage 
ähnlich der aus den Fig. 3 und 4, jedoch mit dem Un-
terschied, dass hier zwei Informationsschilder (6, 7) 
vorgesehen sind. Dabei ist das zweite Informations-
schild (7) im unbenutzten Zustand im oberen Bereich 
des Signalanlagen-Gehäuses (2) im wesentlichen 
waagrecht und unterhalb des ersten Informations-
schildes (6) angeordnet. Das zweite Informations-
schild (7) liegt somit quasi lose im Gehäuse (2), wäh-
rend das erste Informationsschild (6) unmittelbar 
schwenkbar mit dem Gehäuse (2) verbunden ist. Nun 
ist ferner eine Mitnahmeeinrichtung (22) vorgesehen, 
die es ermöglicht, dass das zweite Informationsschild 
(7) vom ersten Informationsschild (1) bei seiner 
Schwenkbewegung mitgenommen wird, so dass im 
hochgeschwenkten Zustand die Information auf dem 
zweiten Informationsschild (7), das dann vor dem 
ersten angeordnet ist, sichtbar ist. Die Mitnahmeein-
richtung (22) kann beispielsweise ein Elektromagnet 
sein, der im Fahrzeuginneren (z.B. über das Steuer-
gerät) eingeschaltet wird, wobei das zweite Informa-
tionsschild (7) dann magnetisch ist oder magnetische 
Elemente aufweist. Es ist jedoch auch eine manuell 
betätigbare Mitnahmeeinrichtung (22), z.B. eine 
Klammer, vorgesehen.

[0041] Durch das Vorsehen von zwei Informations-
schildern (6, 7) können erfindungsgemäß wahlweise 
zwei Informationen durch Hochschwenken des Sig-
nalanlagen-Deckels zur Anzeige gebracht werden. 
So ist beispielsweise standardmäßig das Informati-
onsschild (6) mit der Aufschrift („UNFALL") unmittel-
bar schwenkbar mit dem Signalanlagen-Gehäuse (2) 
verbunden. Ein zweites Informationsschild (7) mit der 
Aufschrift („STAU") liegt dann in der Signalanlage. 
Soll nun die Information „UNFALL" angezeigt wer-
den, so wird einfach die Antriebseinheit (9) einge-
schaltet und das erste Informationsschild (6) hochge-
schwenkt. Soll jedoch die Information „STAU" ange-
zeigt werden, so wird zuvor der Elektromagnet (22) 
eingeschaltet und dann erst die Antriebseinheit (9) 
zum Verschwenken der Informationsschilder (6, 7).

[0042] In einer nicht dargestellten Ausführungsform 
ist es vorgesehen, dass der schwenkbare Deckel zur 

Ausbildung als Informationsschild (6) mit einem 
Transportband ausgestattet, das mit zwei oder meh-
reren Informationen beschriftet ist. Die Auswahl der 
anzuzeigenden Information erfolgt dann durch manu-
ellen oder motorischen Transport des Bandes.

[0043] Anhand von Fig. 10 soll nun die Ablaufsteu-
erung zur Anzeige von Informationen mittels der Sig-
nalanlage näher erläutert werden. Die Auswahl der 
anzuzeigenden Information erfolgt über eine im Fahr-
zeug angeordnete Bedieneinheit, die auch ein Dis-
play zur Anzeige der jeweils selektierten Information 
für den Bediener aufweisen kann. Dabei ist zwischen 
2 Typen von Informationen zu unterscheiden. Typ 1 
bezieht sich auf Informationen, die Weisungscharak-
ter haben (Z.B. „STOP POLIZEI" oder „BITTE FOL-
GEN"). Diese Informationen sollen auf dem LED-Sig-
nalgeber der Signalanlage zur Anzeige gebracht wer-
den. Typ 2 bezieht sich auf Informationen ohne Wei-
sungscharakter (z.B. „STAU" oder „UNFALL"). Diese 
Informationen sollen über das Informationsschild zur 
Anzeige gebracht werden.

[0044] Dabei wird vom Steuergerät festgestellt, um 
welchen Typ von Information es sich handelt, und in 
Abhängigkeit davon entweder die Information auf 
dem LED-Signalgeber zur Anzeige gebracht oder die 
Antriebseinheit zum Hochschwenken des Informati-
onsschildes angesteuert. Ein separater Schalter zum 
Einschalten der Antriebseinheit für das Verschwen-
ken des Informationsschildes kann dann entfallen. 
Der Bediener muss sich keine Gedanken darüber 
machen, ob die Information, die er anzeigen möchte, 
auf dem LED-Signalgeber erscheinen muss oder 
über das Informationsschild angezeigt wird, wobei er 
dann den Antriebsmotor einschalten müsste. Diese 
Prozesse werden von der intelligenten Anzeigesteu-
erung mitübernommen. Insbesondere in Stresssitua-
tionen wird das Bedienpersonal damit entlastet. In 
der Ausführungsform mit den zwei Informationsschil-
dern ist die Ablaufsteuerung erweitert ausgebildet, 
und zwar ist hier die automatische Ansteuerung des 
Elektromagneten (22) für die Mitnahme des zweiten 
Informationsschildes (7) mitenthalten. Wenn z.B. 
standardmäßig das Informationsschild („STAU") als 
1. Informationsschild (6) schwenkbar mit dem Signal-
anlagen-Gehäuse (2) verbunden ist, so erfolgt eine 
zusätzliche Abfrage, ob es sich bei der Information 
um „STAU" oder um „UNFALL" handelt. Falls es sich 
bei der anzuzeigenden Information um „STAU" han-
delt, so wird unmittelbar die Antriebseinheit (9) zum 
Hochschwenken eingeschaltet. Falls es sich um die 
Information „UNFALL" handelt, so wird zuvor der 
Elektromagnet (22) zur Ankopplung des zweiten In-
formationsschildes (7) eingeschaltet und dann erst 
die Antriebseinheit (9) zum Hochschwenken.

[0045] Für eine geeignete Kraft- bzw. Drehmo-
ment-Übersetzung umfasst die Antriebseinheit ne-
ben dem Antriebsmotor auch ein Getriebe.
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Patentansprüche

1.  Kraftfahrzeug mit einem auf dem Fahrzeug-
dach angeordneten schwenkbaren Informations-
schild (6) und einer auf dem Fahrzeugdach angeord-
neten Signalanlage (1), wobei in dem Gehäuse (2) 
der Signalanlage (1) mindestens ein optischer 
und/oder akustischer Signalgeber (3, 4, 5) angeord-
net ist, wobei die Signalanlage (1) das Informations-
schild (6) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass  
– das Informationsschild (6) über eine an der Signal-
anlage (1) angeordnete motorische Antriebseinheit 
(9) von einer im wesentlichen waagerechten und den 
oberen Bereich des Signalanlagen-Gehäuses (2) ab-
deckenden Stellung in eine demgegenüber geneigte 
Stellung bewegbar ist, in der die Information auf dem 
Schild (6) sichtbar ist,  
– die Schwenkachse des Informationsschildes paral-
lel zur Längserstreckung des Signalanlagen-Gehäu-
ses (2) und benachbart zu einer oberen Längskante 
des Signalanlagen-Gehäuses (2) verläuft.

2.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebseinheit (9) so am Ge-
häuse (2) der Signalanlage (1) befestigt ist, daß ihre 

Antriebswelle (11) die Schwenkachse darstellt.

3.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Informationsschild (6) mit der 
Antriebswelle (11) lösbar verdrehgesichert verbun-
den ist.

4.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 3, gekennzeich-
net durch  
– einen auf der Antriebswelle (11) drehbar angeord-
neten Schwenkblock (12), an dem das Informations-
schild (6) befestigt ist,  
– einem mit der Antriebswelle (11) verdrehfest ver-
bundenen Verriegelungsblock (14), wobei zur Her-
stellung einer verdrehgesicherten Verbindung zwi-
schen dem Informationsschild (6) und der Antriebs-
welle (11) der Verriegelungsblock (14) und der 
Schwenkblock (12) über einen Verriegelungsbolzen 
(15) miteinander verbunden werden.

5.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebswelle (11) aus zwei 
Teilen (11A, 11B) besteht, die über ein Schwingungs-
dämpfungselement (19) miteinander verbunden sind, 
wobei der erste Teil (11A) der Antriebswelle (11) di-
rekt mit der Antriebseinheit (9) verbunden ist, wäh-
rend der zweite Teil (11B) direkt mit dem Informati-
onsschild (6) oder mit dem Verriegelungsblock (14) 
verdrehgesichert verbunden ist.

6.  Kraftfahrzeug nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Sen-
sor vorgesehen ist, der feststellt, ob das Informati-
onsschild (6) sich in seiner hochgeschwenkten End-
lage befindet.

7.  Kraftfahrzeug nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Sen-
sor vorgesehen ist, der feststellt, ob das Informati-
onsschild (6) sich in seiner im wesentlichen waage-
rechten Endlage befindet.

8.  Kraftfahrzeug nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Sensor vorgesehen ist, der 
feststellt, ob das Informationsschild (6) und die An-
triebswelle (11) verdrehgesichert miteinander ver-
bunden sind.

9.  Kraftfahrzeug nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Arretierein-
heit, die das Informationsschild (6) in seiner im we-
sentlichen waagerechten Endlage gegenüber dem 
Signalanlagen-Gehäuse arretiert.

10.  Kraftfahrzeug nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Infor-
mationsschild aus Kunststoff besteht.

11.  Kraftfahrzeug nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ei-

Bezugszeichenliste

1 Signalanlage
2 Gehäuse der Signalanlage
3 Blitzkennleuchte
4 Lautsprecher
5 LED-Signalgeber
6 Erstes Informationsschild
7 Zweites Informationsschild
8 Scharniere zur schwenkbaren Lagerung des 

Informationsschildes am Signalanlagen-
Gehäuse

9 Antriebseinheit
10 Befestigungsplatte zur Montage der An-

triebseinheit am Signalanlagen-Gehäuse
11 Antriebswelle
11A Erster Teil der Antriebswelle
11B Zweiter Teil der Antriebswelle
12 Schwenkblock
13 Befestigungsplatte für das Informations-

schild
14 Verriegelungsblock
15 Verriegelungsbolzen
16 Passfeder im Verriegelungsblock zur ver-

drehfesten Lagerung der Antriebswelle
17 Endscheibe des Verriegelungsblocks
18 Druckfeder des Verriegelungsblocks
19 Dämpfungselement zur Verbindung der bei-

den Antriebswellenteile
20 Schwenkbarer Deckel als Träger für das In-

formationsschild
21 Versteifungsrippen des Deckels
22 Elektromagnet zur Ankopplung des zweiten 

Informationsschildes
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gentliche Information auf dem Informationsschild in 
Form einer Folie aufgeklebt ist.

12.  Kraftfahrzeug nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, gekennzeichnet durch ein zweites Infor-
mationsschild (7), das im unbenutzten Zustand im 
oberen Bereich des Signalanlagen-Gehäuses (2) im 
wesentlichen waagerecht und unterhalb des ersten 
Informationsschildes (6) liegend angeordnet ist, wo-
bei eine Mitnahmevorrichtung (22) vorgesehen ist, 
die es ermöglicht, dass das zweite Informationsschild 
(7) vom ersten Informationsschild (6) bei seiner 
Schwenkbewegung mitgenommen wird, so dass im 
hochgeschwenkten Zustand die Information auf dem 
zweiten, vor dem ersten angeordneten Informations-
schild (7) sichtbar ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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